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Das neue 
vhs-Programm

Wieder haben wir neben Altbewährtem viele neue 
Angebote im Programm. Wir freuen uns auf Sie!

Das neue vhs-Programmheft wird voraussichtlich am 
22.1.2025 gleichzeitig mit dem DREISAMTÄLER an alle 
Haushalte in Kirchzarten, Buchenbach, Oberried, Ste-
gen, St. Peter und St. Märgen verteilt. Ebenfalls liegt es 
ab diesem Zeitpunkt in den Gemeindeverwaltungen 
aus.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Anmeldun-
gen! Ihre vhs Dreisamtal e.V.

Bei einem plötzlichen Herzstillstand zählt jede 
Sekunde. Die Überlebenschancen sinken mit 
jeder Minute, die ohne medizinische Hilfe ver-
geht, es bleiben nur wenige Minuten für eine er-
folgreiche Wiederbelebung. 

Oft kommt selbst der rasch gerufene Notarzt zu 
spät. Das kann zu schwerer Behinderung oder 
zum Tod führen. 

Die Sportfreunde Oberried organisierten eine 
Spendenaktion, an der sich die im Gewerbege-
biet Brühl ansässigen Firmen beteiligten. 

Anfang	Januar	konnte	der	neue	Defi	brillator	gut	
sichtbar und rund um die Uhr zugänglich am 
Firmenge-
bäude der 
Firma Kir-
chenkamp 
(Am Brühl 1) 
installiert 
werden. 

Das Gerät ist 
sehr einfach 
zu bedie-
nen, so dass 
auch Laien 
im Notfall 
schnell han-
deln können.

links:  Dominik 
Hug, Fa. Hug;  
Malik Schwei-
zer, SFO; Markus 
Braun, DRK 

Defi brillator im 
Gewerbegebiet Brühl
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Bezeichnung Sachbearbeiter Telefon, Fax E-Mail
Bürgermeister Herr Vosberg  07661 93 05 -12 buergermeister@oberried.de

Zentrale
 07661 93 05-0

 07661 93 05 -88
gemeinde@oberried.de

Hauptamtsleitung Herr Weber . 07661 93 05 -11 christoph.weber@oberried.de
Sekretariat Frau Rose  07661 93 05-12 mareen.rose@oberried.de
Bürgerinfo/ öffentliche Einrichtungen Frau Lauby  07661 93 05-10 karin.lauby@oberried.de 
Rechnungsamtsleitung Frau Leimroth  07661 9305 22 gudrun.leimroth@oberried.de 
Einwohnermelde-/Passamt/Fundbüro Frau Maier  07661 93 05 -33 andera.maier@oberried.de
Standesamt/ Friedhofsverwaltung                                                  Frau Wehrle  07661 93 05 -44 petra.wehrle@oberried.de
Forstbetrieb Herr Strauch   0162 2550722 jens-uwe.strauch@lkbh.de
Ordnungsamt/Ruheberg Frau Schütz  07661 93 05-77 jessica.schuetz@oberried.de
Kasse                                      Frau Sandmann  07661 93 05-99    nadine.sandmann@oberried.de
Rechnungsamt/Kernzeitbetreuung Frau Riesterer  07661 93 05-66 cornelia.riesterer@oberried.de
Bauhof Herr Saier   07661 91 23 03 bauhof@oberried.de    

Grundschule
Frau Johner  (Schulleiterin)

 07661 55 10

 07661 98 08-44
michaelschule@oberried.de

Frau Lauby (Sekretariat) Bürozeiten: Mo. u. Mi. 8.00 -12.00 Uhr

GEMEINDEVERWALTUNG OBERRIED

Tourismus Dreisamtal e.V.  
 07661 90 79 80   07661 90 79 89    tourist-info@dreisamtal.de

Jugendbeteiligung 
Frau Constanze Dunst   0761 2187-2619   constanze.dunst@lkbh.de

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Montag -  Freitag  08.00 Uhr - 12 00 Uhr
zusätzlich Donnerstag,  14.00 Uhr - 18.30 Uhr


WICHTIGE RUFNUMMERN & BEREITSCHAFTSDIENSTE

NOTDIENSTE
Notruf Rettungsdienst/Krankentransport/ Feuerwehr 112 
Notruf Polizei  110 
Polizei Freiburg  0761 8 82 44 21 
Polizeiposten Kirchzarten  07661 979190
Alkofon               0180 10 64 56 45
Telefonseelsorge  0800 1 11 01 11
Kirchl. Sozialstation Dreisamtal 07661 98 68-0
Dorfhelferinnen 07661 70 77
Hospizgruppe Dreisamtal  0160 96263862
Begl. Pflegender Angehöriger 07661 64 32
Pflegestützpunkt Breisgau Hochschwarzwald 0761 2187-2977 
Gebiet: Dreisamtal, Hochschwarzwald und 0761 2187-2979
Tageselternverein Dreisamtal-Hochschwarzwald  07661 62 79 70
Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden   0761 36 122

ÄRZTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117 
Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117 
Augenärztlicher und HNO-Notfalldienst  116 117 
Universitätsklinikum Freiburg, Killianstr. 5, 79106 Freiburg 
Öffnungszeiten: Sa, So und Feiertage 8 - 18 Uhr
Freiburger Notfallpraxis für Erwachsene  
Mo, Di, Do:  20 - 23 Uhr; Mi, Fr: 16 - 23 Uhr; Sa, So, feiertags: 08 – 23 Uhr  
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg
Kinder Bereitschaftspraxis Freiburg, Zentrum für Kinder- und  
Jugendmedizin, Breisacher Straße 62, 79106 Freiburg 
Mo, Di, Mi, Do 19 – 22:30 Uhr, Fr 16 – 22:30 Uhr, Sa, So und  
Feiertage 8 – 22:30 Uhr.  
Zahnärztlicher Notfalldienst  0761/120 120 00
Tierärztlicher Notdienst 
Tierarztpraxis Geroldstal -Dr. K. Pöpperl  0171 1 73 06 14

STANDORTE DEFIBRILLATOREN IN OBERRIED
Feuerwehrhaus, Wehrlehofstraße 4, Oberried
Klosterschiire , Klosterplatz 4, Oberried
Michaelschule, Hauptstraße 27, Oberried
Ursulinenhof, Hauptstraße 20, Oberried

Gasthaus Hof, Silberbergstraße 21, Hofsgrund
Altes Schulhaus, Feldbergstraße 7, St. Wilhelm
Am Osterbach 14, Zastler
Ortsverwaltung, Zastler
Berggasthaus Stollenbacher Hütte, Zastler
Gewerbegebiet im Brühl, Im Brühl 1, Garage Firma Kirchenkamp
Nähere Informationen erhalten Sie auf der Homepage
www.drk-oberried.de

APOTHEKEN

Notdienstzeiten an Samstagen:  von 17.00 - 19.00 Uhr
  an Sonn- und Feiertagen:  von 10.00 - 12.00 Uhr
  und    von 17.00 - 19.00 Uhr

Donnerstag, 23.01.2025: Bischofskreuz-Apotheke Caunes
 Am Bischofskreuz 5, 79114 Freiburg, 
 Tel.: 0761 - 8 21 96 
Freitag, 24.01.2025: Schwabentor-Apotheke
 Oberlinden 22, 79098 Freiburg, 
 Tel.: 0761 - 3 42 43 
Samstag, 25.01.2025: Löwen-Apotheke Freiburg
 Kaiser-Joseph-Str. 205, 79098 Freiburg, 
 Tel.: 0761 - 3 34 31 
Sonntag, 26.01.2025: Urban-Apotheke Herdern
 Hauptstr. 58, 79104 Freiburg, 
 Tel.: 0761 - 3 89 96 30 
Montag, 27.01.2025: Bären-Apotheke im Breisgau-Center
 St. Georgener Str. 2, 79111 Freiburg, 
 Tel.: 0761 - 40 11 98 40 
Dienstag, 28.01.2025: Pinocchio-Apotheke
 Günterstalstr. 11, 79102 Freiburg, 
 Tel.: 0761 - 7 07 51 55 
Mittwoch, 29.01.2025: 3 König Apotheke Wiehre
 Dreikönigstr. 9, 79102 Freiburg, 
 Tel.: 0761 - 7 57 55 
Donnerstag, 30.01.2025: Apotheke im ZO
 Schwarzwaldstr. 78, 79117 Freiburg, 
 Tel.: 0761 - 8 88 79 79

Die weiteren Notdienste der umliegenden Apotheken erfahren Sie unter: 
 www.lak-bw.de/notdienstportal,  info@lak-bw.de,  
 0711 / 99347-0 
In der übrigen Zeit besteht telefonische Rufbereitschaft!
Der Notdienst beginnt jeweils um 8.30 Uhr
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AUS DER GEMEINDEVERWALTUNG

Folgende Geschwindigkeitsmessung wurde 
vom Landkreis durchgeführt:
 
Datum: 20.12.2024

Zul. Höchstgeschwindigkeit: 50

Messpunkt: Talstraße

Einsatzzeit: 5.50 – 10.45 Uhr

Gemessene Fahrzeuge: 170

Beanstandungen: 37

Höchstgeschwindigkeit: 75

KLOSTERSCHIIRE OBERRIED

Markt mit Regio- und Bioprodukten
Jeden Freitag von 15-18 Uhr

•	 Der Verkauf an den Marktständen vor der Scheune  
findet	statt.

•	 Der Eine Welt Kreis bewirtet mit Kuchen,  
Kaffee & Getränken

•	 Die	Tauschbücherei	ist	geöffnet!
•	 Cego	Spieltreff		in	der	Riegelstube
•	 Die Gartenstube ist freitags von 15.00 - 17.00 Uhr  
geöffnet

STRASSENSPERRUNGEN

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung der Gemeindebehörde 
über das Recht auf Einsicht in das Wähler-
verzeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen für die Wahl zum 21. Deutschen 
Bundestag am 23. Februar 2025
1.  Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Ge-

meinde Oberried wird in der Zeit vom 03.02.2025 bis 
07.02.2025	 während	 der	 allgemeinen	 Öffnungszeiten 

im Rathaus, Klosterplatz 4, 79254 Oberried, Erdge-
schoss, Zimmer 02 (barrierefrei) für Wahlberechtigte 
zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtig-
te kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er 
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 
51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

 
  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-

ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensicht-
gerät möglich.

 
  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-

gen ist oder einen Wahlschein hat.
 
2.    Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag 
vor der Wahl, spätestens am 07.02.2025 bis 12.00 Uhr, 
bei der Gemeindebehörde, Rathaus, Klosterplatz 4, 
79254 Oberried, Erdgeschoss, Zimmer 02, Einspruch 
einlegen.

 
  Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 

Niederschrift eingelegt werden.
 
3.   Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-

gen sind, erhalten bis spätestens zum 02.02.2025 eine 
Wahlbenachrichtigung.

  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

 
  Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-

zeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhal-
ten keine Wahlbenachrichtigung.

 
4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahl-

kreis 288 Waldshut
•	  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises
oder
•	 durch Briefwahl teilnehmen.

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-

berechtigter,
a)    wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeich-
nis nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis 

Update: Vorankündigung Glasfaser- 
arbeiten in Hauptstraße
Wie bereits berichtet wird Firma LEONHARD WEISS GmbH 
& Co. KG in den kommenden Wochen die sogenannte Back-
bone-Leitung für das Glasfasernetz im Auftrag des Zweck-
verbandes Breitband verlegen. Unklar war bisher noch der 
Zeitraum. Die Bauarbeiten sollen nun Ende Januar/Anfang 
Februar	 beginnen.	 Betroffen	 ist	 der	 Bereich	 zwischen	
Gasthaus Hirschen bis zur Einmündung Obertalstraße. 
Während der Arbeiten wird dieser Bereich der Hauptstra-
ße abschnittsweise halbseitig gesperrt sein. Die Arbeiten 
werden ca. 6 – 8 Wochen in Anspruch nehmen.
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02.02.2025) oder die Einspruchsfrist gegen das Wähler-
verzeichnis nach § 22 Absatz 1 der Bundeswahlordnung 
(bis zum 07.02.2025]) versäumt hat,

b)  wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Absatz 1 der Bundes-
wahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Absatz 
1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,

c)    wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist.

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 21.02.2025, 15.00 Uhr, bei der 
Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch bean-
tragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahlta-
ge, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verloren hat, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum 
Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

•	 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
•	 einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
•	  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahl-
brief-umschlag und

•	 ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Per-
son auszuweisen.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe	einer	 vom	Wahlberechtigten	 selbst	 getroffenen	und	ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung,	 die	 unter	 missbräuchlicher	 Einflussnahme	 er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt	der	Hilfsperson	besteht.	Die	Hilfsperson	ist	
zur	Geheimhaltung	der	Kenntnisse	verpflichtet,	die	sie	bei	der	
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angege-
bene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.
 
Oberried, den 23.01.2025 

Bürgermeisteramt Oberried

Haushaltssatzung  
der Gemeinde Oberried 

 für das Haushaltsjahr 2025
 
Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 
16.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2025 be-
schlossen.

  
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt
 

1. Ergebnisrechnung

1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträ-
ge von 8.762.933 €

2.2.  Gesamtbetrag der ordentlichen Auf-
wendungen von 8.845.659 €

1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergeb-
nis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -82.726 €

1.4. Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Erträge von 0 €

1.5. Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen von  0 €

1.6. Veranschlagtes Sonderergebnis
 (Saldo aus 1.4 und 1.5) von   0 €

1.7. Veranschlagtes Gesamtergebnis
 (Summe aus 1.3 und 1.6) von -82.726 €

2. Finanzrechnung

2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von

 
 8.599.998 €

2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von

8.449.559 €

2.3. Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 
des Ergebnishaushalts
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 150.439 €

2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 0 €

2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit von  927.400 €

2.6. Veranschlagter Finanzierungsmit-
telüberschuss /-bedarf aus Investi-
tionstätigkeit
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von 927.400 €

2.7. Veranschlagter Finanzierungsmit-
telüberschuss /-bedarf (Saldo aus 
2.3 und 2.6) von   -927,400 €

2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 790,000 €

2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 69.500 €

2.10. Veranschlagter Finanzierungsmit-
telüberschuss /-bedarf aus Finan-
zierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von 720.500 €

2.11. Veranschlagte Änderung des Finan-
zierungsmittelbestands, Saldo des 
Finanzhaushalts
 (Saldo aus 2.7 und 2.10) von  -56.461 €

 
 § 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen 
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird fest-
gesetzt auf  790.000 €
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 § 3 Verpflichtungsermächtigungen
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Ein-
gehen	 von	 Verpflichtungen	 der	 künftigen	 Haushaltsjahre	mit	
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen	belastet	(Verpflichtungsermächtigungen)	
wird festgesetzt auf  263.300 €
  

§ 4 Kassenkredite
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
wird festgesetzt auf 900.000 €
  
Oberried, den 16.12.2024

 
 
 

 
Klaus Vosberg
Bürgermeister  
 
Nachrichtlich:
Die Steuersätze (Hebesätze) sind festgesetzt
 
1. für die Grundsteuer
 a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A) auf  390 %
 b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 260 %
 der Steuermessbeträge.
2. für die Gewerbesteuer auf 360 %
 der Steuermessbeträge.
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das 
Haushaltsjahr	 2025	wird	 hiermit	 öffentlich	 bekannt	 gemacht.	
Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit 
ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechts-
aufsichtsbehörde am 17.12.2024 vorgelegt.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.01.2025 bis 
31.01.2025	öffentlich	im	Rathaus	Oberried,	Klosterplatz	4,	Vor-
raum	zu	Zimmer	7	zu	den	üblichen	Öffnungszeiten	aus.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Ursulinenhof 
der Gemeinde Oberried  

für das Haushaltsjahr 2025
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Ba-
den-Württemberg in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz 
(EigBG) und §§ 1-4 Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Ge-
meinderat am 02.12.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbe-
triebs Ursulinenhof der Gemeinde Oberried wie folgt festge-
legt:

§ 1
Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Ursulinenhof für das 
Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:
 

1) Erfolgsplan

a) Erträge  236.000 €

b) Aufwendungen  359.410 €

c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  - 123.410 €

Nachrichtlich:

d) Vorauszahlungen der Gemeinde auf 
spätere Fehlbetragsabdeckung

159.010 €

2) Liquiditätsplan

a) Einzahlungen aus laufender 
Geschäftstätigkeit 208.000 €

b) Auszahlungen aus laufender 
Geschäftstätigkeit

 
190.910 €

c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
aus laufender Geschäftstätigkeit 17.090 €

d)Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  0 €

e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €

f) Finanzierungsmittelüberschuss/-be-
darf aus Investitionstätigkeit

 0 €

g) Finanzierungsmittelüberschuss/-be-
darf (Saldo aus c und e) 17.090 €

h) Einzahlungen aus Finanzierungstätig-
keit

 
159.010 €

i) Auszahlungen aus Finanzierungstätig-
keit

   
176.100 €

j) Finanzierungsmittelüberschuss/-be-
darf aus Finanzierungstätigkeit

 
-17.090 €

k) veranschlagte Änderung des Finan-
zierungsmittelbestandes zum Ende des 
Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)

 

0 €

3) Verpflichtungsermächtigungen 0 €
 

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
 für Investitionen   0 €

 
§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
wird festgesetzt auf    50.000 €
 
Oberried, den 02.12.2024

Klaus Vosberg
Bürgermeister
 
Bekanntmachung
Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschafts-
plan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 17.12.2024 vorgelegt.
Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.01.2025 
bis	31.01.2025	öffentlich	 im	Rathaus	Oberried,	Klosterplatz	4,	
Vorraum	zu	Zimmer	7	zu	den	üblichen	Öffnungszeiten	aus.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Abwasserbeseitigung  

der Gemeinde Oberried 
 für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Würt-
temberg in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und 
§§ 1-4 Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Gemeinderat am 
02.12.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbe-
seitigung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1
Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt: 

1) Erfolgsplan

a) Erträge  439.393 €

b) Aufwendungen  468.925 €
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c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   -29.532 €

d) Liquiditätsplan Einzahlungen aus lau-
fender Geschäftstätigkeit

  
264.165 €

e) Auszahlungen aus laufender Geschäfts-
tätigkeit 316.325 €

f) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
laufender Geschäftstätigkeit -52.160 €

g) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  0 €

h) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 160.000 €

i) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
aus Investitionstätigkeit  - 160.000 €

j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
(Saldo aus c und e) 216.160 €

k) Einzahlungen aus Finanzierungstätig-
keit 160.000 €

l) Auszahlungen aus Finanzierungstätig-
keit

 
 77.800 €

m) Finanzierungsmittelüberschuss/-be-
darf aus Finanzierungstätigkeit

 
82.200 €

n) veranschlagte Änderung des Finanzie-
rungsmittelbestandes zum Ende des Wirt-
schaftsjahres (Saldo aus g und j)

   
129.960 €

2) Verpflichtungsermächtigungen 0 €

 
§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen 160.000 €

 
§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
wird festgesetzt auf   75.000 €
 
Oberried, den 02.12.2024

 
 
 

Klaus Vosberg
Bürgermeister
 
Bekanntmachung
Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschafts-
plan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 17.12.2024 vorgelegt.
Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.01.2025 
bis	31.12.2025	öffentlich	 im	Rathaus	Oberried,	Klosterplatz	4,	
Vorraum	zu	Zimmer	7	zu	den	üblichen	Öffnungszeiten	aus.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb  
Wasserversorgung  

der Gemeinde Oberried  
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Ba-
den-Württemberg in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz 
(EigBG) und §§ 1-4 Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Ge-
meinderat am 02.12.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbe-
triebs Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wie folgt 
festgelegt:

§ 1
Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 
für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

 

1) Erfolgsplan

a) Erträge 479.281 €

b) Aufwendungen 473.400 €

c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 5.881 €

2) Liquiditätsplan

a) Einzahlungen aus laufender 
Geschäftstätigkeit 410.020 €

b) Auszahlungen aus laufender 
Geschäftstätigkeit

   
300.300 €

c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
aus laufender Geschäftstätigkeit 109.720 €

d) Einzahlungen aus Investitionstätig-
keit 0 €

e) Auszahlungen aus Investitionstätig-
keit 593.000 €

f) Finanzierungsmittelüberschuss/-be-
darf aus Investitionstätigkeit -593.000 €

g) Finanzierungsmittelüberschuss/-be-
darf (Saldo aus c und e)  -483.280 €

h) Einzahlungen aus Finanzierungstätig-
keit 567.280 €

i) Auszahlungen aus Finanzierungstätig-
keit  84.000 €

j) Finanzierungsmittelüberschuss/-be-
darf aus Finanzierungstätigkeit

 
483.280 €

k) veranschlagte Änderung des Finan-
zierungsmittelbestandes zum Ende des 
Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j) 0 €

3) Verpflichtungsermächtigungen 200.000 €
 

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investi-
tionen 567.280 €

 
§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
wird festgesetzt auf   75.000 €
 
Oberried, den 02.12.2024

 
 

 
Klaus Vosberg
Bürgermeister
 
Bekanntmachung
Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschafts-
plan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 17.12.2024 vorgelegt.
Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.01.2025 
bis	31.01.2025	öffentlich	 im	Rathaus	Oberried,	Klosterplatz	4,	
Vorraum	zu	Zimmer	7	zu	den	üblichen	Öffnungszeiten	aus.

Die komplette Haushaltssatzung und Pläne der Eigenbe-
triebe	finden	Sie	auf	der	Homepage	der	Gemeinde	Ober-
ried unter  Rathaus & Politik  Haushalt, Steuern & Ge-
bühren
https://www.oberried.de/p/haushalt-steuern-gebuehren
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INFOS ANDERER BEHÖRDEN

POLIZEIPRÄSIDIUM FREIBURG

AKTUELLE MITTEILUNG IHRER POLIZEI
Betrug mit vorgetäuschter Liebe
UNSERE FAKTEN: 
Besonders	perfide	und	für	die	Opfer	mit	hohem	emotionalem	
Stress verbunden ist das Love- oder Romance-Scamming.
 
HINTERGRÜNDE: 
Die	Betrüger	schaffen	es,	sich	im täglichen Leben ihrer Opfer 
unverzichtbar zu machen – und zwar ohne ein einziges Tref-
fen. Auf eine romantische Mail am Morgen folgt ein kurzes Tele-
fonat am Mittag, nach Feierabend wird gechattet oder stunden-
lang telefoniert. Bei den Gesprächen (meist aus dem Ausland) 
geht es zu Beginn keineswegs um Geld, sondern um den Beruf, 
die Familie sowie um Liebe und eine gemeinsame Zukunft.
 
TIPPS: So können Sie Love-Scammer erkennen:
•	 Der Kontakt beginnt meist über eine Einladung zum Chat.
•	 Die Betrüger kommunizieren zu 95% in englischer Sprache.
•	 Vorgegebene Bilder von Frauen zeigen diese meist leicht be-

kleidet, die von Männern oft in Uniform.
•	 In den Mails werden die Opfer mit schwülstigen Liebesschwü-

ren überhäuft und Heiratspläne geschmiedet.
•	 Ein realer Kontakt kommt nicht zustande, da der/die angebli-
che	Liebhaber/-in	sich	im	Ausland	befindet.

Geben Sie den Namen Ihres / Ihrer Internetbekanntschaft mit 
dem Zusatz "Scammer" beispielsweise bei Google ein. Die 
Suchmaschine kann in vielen Fällen einen Verdacht bestätigen. 
Falls Sie ein Bild mitgeschickt bekommen haben, können Sie 
mithilfe der umgekehrten Bildersuche zusätzliche Informatio-
nen zu dem Bild erhalten.
 
Wir möchten, dass Sie sicher leben!
Ihre Polizei

KINDERGÄRTEN UND SCHULEN

KINDERGARTEN ST. MICHAEL

Aufruf um Mithilfe
In letzter Zeit halten sich wieder unbefugte Personen au-
ßerhalb	unserer	Öffnungszeiten	 in	unserem	Außengelän-
de auf. Dabei verstellen Sie Bänke und Tische, hinterlassen 
Müll etc., was sehr ärgerlich ist. Bitte geben Sie uns Be-
scheid, wenn Sie etwas beobachten. Vielen Dank für Ihre 
Mithilfe!
 
Herzliche Grüße
das Kindergartenteam des Kindergartens St. lMiachael

VERANSTALTUNGEN IN OBERRIED

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!

WOHNBAUGE-
NOSSENSCHAFT 
URSULINENHOF
Einladung zur 8. Mitgliederversammlung  
am 29. Januar 2025 der Wohnbaugenossenschaft  
Ursulinenhof
Hiermit laden wir Sie herzlich zur 8. Mitgliederversamm-
lung der Wohnbaugenossenschaft Ursulinenhof eG für das 
Jahr 2023 am Mittwoch, den 29.01.2025 um 19:00 Uhr in 
die Klosterschiire ein.

Neue Version: Der TOP 9 in der Ausgabe des Amtsblattes 
Nr. 03 wurde ersatzlos gestrichen. Es stehen in diesem 
Jahr keine Satzungsänderungen an.
 
Tagesordnung
1. Eröffnung	und	Begrüßung
2. Totengedenken
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht des Aufsichtsrates
5. Feststellung und Genehmigung des   Jahresabschlusses 

2023 und des Jahresüberschusses
6. Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses für das Jahr 

2023
7. Beschlussfassung zum Prüfungsergebnis für das Jahr 

2023
8. Entlastung für das Jahr 2023 der:   

a) Vorstände  b) Aufsichtsräte 
9. Ausblick und Verschiedenes

Sofern Sie sich auf der Mitgliederversammlung vertre-
ten	 lassen	wollen,	finden	Sie	ein	entsprechendes	Formu-
lar zum Download auf unserer Website unter der Rubrik 
Mitgliedschaft: https://wohnbau-genossenschaft.info/eip/
pages/mitgliedschaft.php
 
Der Jahresabschluss für 2023 liegt 7 Tage vor der Mitglie-
derversammlung auf der Gemeindeverwaltung Oberried, 
Klosterplatz 4, 79254 Oberried zur Einsicht aus.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

SKICLUB OBERRIED E. V.

Auf die Piste, fertig, los!
Du hast Lust auf einen unvergesslichen Skitag mit der Fa-
milie, mit Freunden oder in einer geführten Gruppe? Un-
sere Ski-Ausfahrten bieten dir genau das! Gemeinsam in 
den Bus steigen, stressfrei ankommen und den Tag auf den 
schönsten Pisten genießen. 

Unsere Ausfahrten:
•	 01.02.2025: Grindelwald – Highlight: Samstags fahren 

Kinder (6–15 Jahre) kostenlos!
•	 16.03.2025: Mellau

Reduzierter Preis: Bustransport ab 35 € pro Person, 
vergünstigte Skitickets
Weitere Infos & Anmeldung: 
skiclub-oberried.de/eip/pages/ski-ausfahrten.php 

Wir freuen uns auf dich!
Dein Skiclub Oberried
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LANDFRAUEN OBERRIED

FÜR SIE NOTIERT

Zimmer frei für Menschen mit Demenz
Die selbstverwaltete Wohngemeinschaft für Menschen mit De-
menz in Kirchzarten-Burg würde sich freuen, bald eine neue 
Mitbewohnerin oder einen neuen Mitbewohner begrüßen zu 
können. Seit 2007 verantwortet der gemeinnützige Verein La-
byrinth	 e.V.	 in	 Kirchzarten	 eine	 Pflege-Wohngemeinschaft,	 in	
der acht Menschen mit Demenz mit Unterstützung von Ange-
hörigen und Ehrenamtlichen zusammenleben. Sie werden von 
einem	festen	Team	des	ambulanten	Pflegediensts	rund	um	die	
Uhr betreut.  Diese Wohnform ermöglicht Demenzerkrankten 
ein möglichst selbstbestimmtes Leben in einem geschützten 
und familiären Umfeld. Interessierte können sich gerne per 
E-Mail an wohnen@labyrinth-freiburg.de wenden.

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT

BiZ & Donna. WieDerEinstieg gelingt.
Viele Frauen in der Region gehen keiner bezahlten Arbeit 
nach, obwohl sie das gerne tun würden. In einem Vortrag am 
Donnerstag, 12. Februar, informiert Julia Brandt interessierte 
Frauen in allen Fragen einer erfolgreichen Rückkehr in das Be-
rufsleben. Zielgruppe sind Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit 
wegen der Erziehung von Kindern oder der Betreuung von An-
gehörigen unterbrochen haben. 

Die Veranstaltung beginnt um 9:30 Uhr im Berufsinformati-
onszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Freiburg, Lehener 
Straße 77, und dauert rund zwei Stunden. 
Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung nicht erfor-
derlich.

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

VOLKSHOCHSCHULE DREISAMTAL E.V.

Arthrose - Vortrag von Oliver Schakols 
Am Mittwoch, den 5.2.25 um 19:30 Uhr hält Oliver Schakols 
einen Vortrag zum Thema „Arthrose“ in Kirchzarten im Bürger-
saal der Talvogtei-Scheune.

Bei der Arthrose handelt es sich um einen Verschleiß des Ge-
lenkknorpels mit zunehmender Funktionsstörung des betrof-
fenen Gelenkes. Die Ursache kann an einer genetisch begrün-
deten Neigung zu einer Arthrose liegen. Weitere Faktoren wie 
Entzündungen, Überbelastungen, auch Beinfehlstellungen 
sowie Unfallfolgen und Entwicklungsstörungen im Wachs-
tumsalter können zu einem ähnlichen Beschwerdebild führen. 
Ein Großteil der Menschen über 50 Jahre zeigt bereits Arthro-
sezeichen im Röntgenbild, Beschwerden haben jedoch lediglich 
ca.	15	Prozent	der	Betroffenen.	Die	Schmerzen	allein	sind	oft	
Anlass den Hausarzt aufzusuchen oder Rat bei einem Facharzt 
einzuholen.

Der Referent zeigt die Möglichkeiten der konservativen und 
operativen Therapie bei Arthrose auf und erläutert die Erfolge 
beim Gelenkersatz. Im Anschluss an den Vortrag besteht die 
Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen.

Der Referent ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. 
Veranstalter dieses Vortrags ist die VHS Dreisamtal. Anmel-
dung ist erforderlich unter Tel. 07661-5821. Eintritt: 5 €
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NABU

Monatstreffen im Januar
Die	 NABU-Gruppe	 Dreisamtal	 trifft	 sich	 am	 Donnerstag,	
den 30.01.2025 von 18:30 bis 20:00 Uhr im Alten Rathaus in 
Burg-Birkenhof, Höllentalstr. 56.
Gäste sind immer herzlich willkommen! Finden Sie heraus, was 
wir für die Natur tun und lernen Sie uns kennen.

VERANSTALTUNGEN IM UMLAND

Der 14. KirchzARTener FOTOsalon 2025  
öffnet seine Pforten
Der Fotoclub Dreisamtal e.V., Kirchzarten lädt ein zum 
14. KirchzARTener FOTOsalon 2025 am 25. und 26. Januar 
2025 jeweils von 10:00 Uhr bis 18.00 Uhr in den Black Forest 
Studios, Dietenbacher Straße 20-22, Kirchzarten. Der Ein-
trittspreis beträgt EUR 4 (bis zum 16. Lebensjahr frei).
In	moderner	Studioatmosphäre	präsentieren	58	Fotografinnen	
und Fotografen ihre Werke in einer der größten Fotoausstellun-
gen der Region. Eine Fachjury kürt die aus ihrer Sicht 10 Besten. 
Die Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, eine 
Fotografin	oder	einen	Fotografen	mit	dem	Publikumspreis	 zu	
belohnen. Die Verleihung der hochwertigen Preise durch Herrn 
Bürgermeister	Hall	findet	am	Sonntag	um	16:00	Uhr	in	der	Aus-
stellung statt. Neu im Programm: Die Besucherinnen und Besu-
cher haben erstmals die Möglichkeit, an sechs verschiedenen 
Vorträgen und Workshops teilzunehmen. Der Eintritt dazu ist 
frei,	Spenden	sind	willkommen.	Für	die	Verpflegung	mit	Geträn-
ken,	Kaffee	und	selbst	gebackenen	Kuchen	ist	gesorgt.	Weitere	
Informationen unter: www.fotoclub-dreisamtal.de

 
Jahresversammlung vom Pferdezuchtver-
band
Am	Freitag,	31.01.2025	findet	um	19	Uhr	im	Gasthaus	Jägerhaus	
in St.Peter die Jahresversammlung vom Pferdezuchtverband, 
Bezirk Hochschwarzwald, statt.  Auf der Tagesordnung steht 
neben den üblichen Punkten auch ein Bericht des Zuchtleiters 
für Kaltblut und Kleinpferde über Aktuelles aus der Kaltblut-
zucht. Mitglieder und Interessierte sind herzlich eingeladen!

Info: 
www.schwarzwaelder-pferdezuchtgenossenschaft.de
Ort: Gasthaus Jägerhaus, Mühlegraben 18, 79271 St. Peter

Wir sind gerne für Sie da

Tourist-Info Dreisamtal 
Hauptstr.24, Kirchzarten 
07661/907980 
tourist-info@dreisamtal.de 
dreisamtal.de

Montag bis Freitag 9:30 bis 13 Uhr
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen geschlossen

TOURIST-INFO DREISAMTAL

Veranstaltungen im Dreisamtal vom 22. bis 30. Januar
Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen auf dreisamt-
al.de/events
KARTENVORVERKAUF IN DER TOURIST-INFO
Freitag, 8. Februar, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr): Z’Licht go... im 
Hansmeyerhof
mit  Rhinwaldsounds, Buchenbach, Hansmeyerhof, Griesdo-
belstr. 18, Eintritt: 15€

Besuchen Sie uns auf der CMT-Urlaubsmesse in Stuttgart 
am Stand der Schwarzwaldregion Freiburg (6B61)  
18. bis 26. Januar  www.messe-stuttgart.de/cmt/

  
Freitag, 24. Januar 
19- ca. 21 Uhr: Schneeschuhwanderung am Schauinsland fas-
zinierende Tour durch die zauberhafte Winterlandschaft inkl. 
Leihschneeschuhe, Glühwein oder Punsch zum Abschluss. 40 €. 
Anmeldung: https://schneesportschule-schauinsland.de 
Samstag, 25. Januar 
11- ca. 13 Uhr: Schneeschuhwanderung am Schauinsland 
s. Freitag, 24.01.
19- ca. 21 Uhr: Schneeschuhwanderung am Schauinsland 
s. Freitag, 24.01. 
15:15-17:45 Uhr: Schneeschuhwanderung im Schauinslandge-
biet,	Treffpunkt	am	Skilift	Haldenköpfle.	25	€	ohne	Leih-Ausrüs-
tung; 38 € mit Leih-Ausrüstung). Anmeldung: 0175/ 320 4441, ski-
schule-hofsgrund.de 
Sonntag, 26. Januar 
11-12 Uhr: Kulturkreis Dreisamtal: Musikvortrag: "Wollte ich 
Liebe singen, ward sie mir zum Schmerz ..." Steffen	Hartmann	
spielt Werke am Klavier von Franz Schubert
 Ohne Anmeldung, kostenfrei. Buchenbach, Friedrich-Husemann-Kli-
nik, Raphaelsaal 
11- ca. 13 Uhr: Schneeschuhwanderung am Schauinsland s. 
Freitag, 24.01. 
14-16 Uhr: Biathlon Schnupperkurs für Jedermann beim Nor-
dic-Center Notschrei: Einführung in die Schießtechnik, Techniktrai-
ning auf Langlaufskiern und Abschlusswettkampf. Anmeldung: 
www.nordic-schule-notschrei.de 
15:15-17:45 Uhr: Schneeschuhwanderung im Schauinslandge-
biet  s. Samstag, 25.01. 
Regelmäßige Veranstaltungen
Mittwochs und samstags | täglich auf Anfrage
14- ca. 15 Uhr: Ponyreitspaziergang auf der Fancy-Farm, 
Kirchzarten-Neuhäuser, Am Pfeiferberg 4 www.fancy-farm.de |  
Ute Harre, Tel. 0171/ 4479 607 (Anmeldung erforderlich) 

Tierisch unterwegs im Dreisamtal mit Lamas, Alpakas, Pfer-
den, Eseln oder Ponys: dreisamtal.de/urlaub/familienurlaub/tieri-
sche-touren 

Rätseln in der Natur, Outdoor-Escape Spiel in Kirchzarten –  
Die Legende von Falkenstein

dreisamtal.de/dreisamgeheimnis  „Der Brautzug der Marie Antoi-
nette“ – Radfahren, Rätselspaß und Kulinarik. genuss-rätsel.de 
Geführte Touren bei Sonnenuntergang, zu Wetterbuchen, in die 
Natur rund um den Schauinsland, zu Fuß oder mit Schneeschu-
hen dreisamtal.de/erleben/wandern/gefuehrte-touren 

Museen im Dreisamtal - dreisamtal.de/museen
Heimatstüble - jeden Montag 17-19 Uhr, Oberried-Zastler, 
Talstraße 27
Hansmeyerhof mit dem Alemanne-Stüble in Buchenbach-Wa-
gensteig, Griesdobelstraße 18,
Besuchstermine gerne telefonisch: Bettina Willmann, 
07661/ 99 298. www.hansmeyerhof.de
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Gedenktag für die Opfer des National- 
sozialismus
Ökumenischer Gottesdienst am Montag, 27. Januar 2025, 
18:30 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Krönung Oberried.
Während der NS-Zeit wurden allein in Auschwitz über andert-
halb Millionen Männer, Frauen und Kinder ermordet. Vor 80 
Jahren, am 27. Januar 1945, befreite die Rote Armee die Gefan-
genen des Konzentrationslagers. Der 27. Januar ist seit 1996 in 
Deutschland	ein	offizieller	Gedenktag	für	die	Opfer	des	Natio-
nalsozialismus. Der damalige Bundespräsident Roman Herzog 
war davon überzeugt, dass Gedenken und Nachdenken über 
die	Vergangenheit	Orientierung	 für	die	 Zukunft	 schaffen.	Die	
beste Versicherung gegen Völkerhass, Totalitarismus, Faschis-
mus und
Nationalsozialismus ist und bleibt die Erinnerung an und die ak-
tive Auseinandersetzung mit der Geschichte. Seit ca. 20 Jahren 
gilt der 27. Januar auch als Internationaler Tag des Gedenkens 
an die Opfer des Holocausts. In der digitalen Welt wird jedes 
Jahr am 27. Januar die internationale
Kampagne Hashtag „we remember“ d.h. „wir erinnern“ gestar-
tet. Dennoch breiten sich Hass, Hetze und Volkermord weiter 
aus. Auch 80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz beobach-
ten wir in Deutschland eine Zunahme antisemitischer Gewalt-
taten. Vor diesem Hintergrund ist die Auseinandersetzung mit 
den bedrückendsten Wahrheiten unserer Geschichte beson-
ders gefordert. Seit 1997 begehen wir in der Pfarrei Mariä Krö-
nung in Oberried den Gedenktag und sind dankbar, dass wei-
tere Gemeinden im Dreisamtal sich dem angeschlossen haben.
 
Es laden zum Gedenkgottesdienst herzlich ein:
Die Seelsorgeeinheit Dreisamtal mit der Pfarrei Mariä Krönung 
und dem Eine-Welt-Kreis, die Heilig-Geist-Gemeinde Kirchzar-
ten und die Versöhnungsgemeinde Stegen.

SEELSORGEEINHEIT DREISAMTAL

Gottesdienste der Pfarreien Mariä Krönung Oberried 
und St. Laurentius Hofsgrund  
vom 24.01.2025 bis 02.02.2025 
FREITAG, 24.01. Hl. Franz von Sales 
Oberried 11.00 Trauerfeier von Erika Weinschenk
Oberried 14.30 Rosenkranzgebet
Oberried 15.00 Eucharistiefeier

SONNTAG, 26.01. 3. Sonntag im Jahreskreis   
L1: Neh 8,2-4a.5-6.8-10 L2: 1 Kor 12,12-14.27 od. 1 Kor 12,12-31a 
Ev: Lk 1.1-4;4,14-21 
Hofsgrund 9.00 Eucharistiefeier
   Ged. an: Berta u. Heinrich Lorenz; Ni-

cola Zwigard; Karl u. Berta Schwarz; 
Anna Eckert; Hilda u. Helmut Lorenz; 
Johann Kunz

Oberried 10.30 Eucharistiefeier
   Ged. an: Bernhard, Werner, Karl u. Eli-

sabeth Furtwängler; Margret u. Rudolf 
Maier

Kirchzarten 10.30 WortGottesFeier

MONTAG, 27.01. Hl. Angela Merici 
Oberried 18.30  WortGottesFeier zum nationalen “Tag 

des Gedenkens an die Opfer des Natio-
nalsozialismus”

MITTWOCH, 29.01.   
Oberried 17.00  Weggottesdienst für die 
  Erstkommunionkinder

FREITAG, 31.01. Hl. Johannes Bosco 
Oberried 14.30 Rosenkranzgebet
Oberried 15.00 Eucharistiefeier

SAMSTAG, 01.02.   
Oberried 18.30  Eucharistiefeier mit Kerzenweihe 
  und Blasiussegen
  Ged. an: Margarete u. Fidel Hug

SONNTAG, 02.02. Darstellung des Herrn 
Hofsgrund 9.00  Eucharistiefeier mit Kerzenweihe und 

Blasiussegen
Kirchzarten 10.30  Eucharistiefeier und “Kirche für klei-

ne Leute” mit Kerzenweihe und Blasi-
ussegen
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EVANG. HEILIGGEISTGEMEINDE  
KIRCHZARTEN MIT OBERRIED

Evang. Pfarrämter:
Schauinslandstr. 8, 79199 Kirchzarten, Tel. 07661-62010, kirch-
zarten@kbz.ekiba.de,
Dorfplatz 15, 79252 Stegen, www.ekidreisamtal.de
Pfarrer: Philipp van Oorschot, Tel. 904810
 
Gottesdienste   
Kirchengemeinde Kirchzarten-Stegen
 
Sonntag,  26.1.25
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. van Oorschot), 
 Ökumenisches Zentrum Stegen 
 
Andachten:
Die	nächste	ökumenische	Taizéandacht	findet	am	Donnerstag,	
den 23.01.25 um 19:30 Uhr Im Evangelischen Gemeindezent-
rum Kirchzarten statt.
 
Musikalische Gruppen (nicht in den Schulferien)
Gospelchor:  montags, 18.00 – 19.30 Uhr im Ökumen. Zentrum, 
Stegen, Dorfplatz 15,

Kammerorchester: freitags um 18 Uhr im Ev. Gemeindezent-
rum Kirchzarten. Infos Evang. Pfarramt, Tel. 07661/62010

Kantorei: freitags um 20.00 Uhr im Ev. Gemeindezentrum 
Kirchzarten. Infos Evang. Pfarramt, Tel. 07661/62010

Ökumen. Kinderchor: mittwochs 17.45 Uhr im Ökumen. Zent-
rum, Dorfplatz 15, Stegen
 
Winterspielplatz
immer mittwochs von 10 - 12 Uhr für Kinder von 0 - 5 Jahre, 
kostenlos, im Saal des Evangelischen Gemeindezentrums, 
Schauinslandstr. 8, Kirchzarten

Konzert:
Ev. Gemeindezentrum Kirchzarten

Sonntag, 26. Januar 2025, 17.00 Uhr
 

Musik aus dem Herzen
mit jiddischer, ukrainischer und deutscher Musik

am Klavier neu interpretiert und improvisiert:
Mike Kaufmann-Portnikov

 
Eintritt frei, Spenden erbeten

Bürokauffrau oder -mann, Sachbearbeiter*in (m/w/d) 
auf Minijob-Basis
Unser kleines Pflegeheim in Lenzkirch-Kappel sucht eine zuverlässige und verantwor-
tungsbewusste Bürokauffrau oder-mann, Sachbearbeiter*in (m/w/d) für den Bereich 
Bewohner*innenabrechnung auf Minijob-Basis. Ideal wären Kenntnisse aus der  
Kranken-/Pflegeversicherung, Landratsamt Bereich Sozialhilfe oder Bank. Gearbeitet 
wird im Homeoffice.

Interessiert? Dann wenden Sie sich bitte an  
info@haus-dorothee.de oder Tel. 0151 - 24 01 38 89,  
Frau Nitschke, Geschäfts- und Heimleitung Haus Dorothee  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bzw. Ihren Anruf!

Leiterwägelchen graublau klein und süß. Jemand hat mich vor 
12 Jahren von Günter + Silvia ausgeliehen und leider nie mehr zurückgebracht. Ich 
möchte aber gerne wieder nach Hause. Bitte kontrolliert euren Speicher und Keller, 
da stehe ich irgendwo rum und bringt mich endlich wieder in die Hauptstraße 28 in 
Oberried, ich würde mich soo freuen. Euer graublaues Leiterwägelchen!! Oder ruft doch 
an, Günter würde es gerne wieder abholen. Tel. 0173 / 31 43 489

Meine schwangere Frau und ich suchen dringend
im Hexen-/Dreisamtal/Schwarzwald Nähe Freiburg in ruhiger Lage: 

moderne DHH/EFH/REH mit Garten (Kauf o. Miete) bis 800.000 € oder  
alternativ moderne, helle 4-5-Zi.-Whg. zur Miete (max. 2.000 €).

Tel.: 0176 / 61 02 36 37 oder haussuche34@web.de

SONDERSEITEN
STARKE THEMEN    IDEALES WERBE-UMFELD

KW KOMBI THEMA ERSCHEINUNGSORTE AZ*

6 667 Die Adresse vor Ort! Freiamt, Malterdingen, Kenzingen, Riegel 28.01.25

6 671 Die Adresse vor Ort! Wyhl, Weisweil, Rheinhausen, Herbolzheim 28.01.25

6 673 Die Adresse vor Ort! Reute, Vörstetten, Hochdorf, March 28.01.25

10 612 Lokal-Regional-Genial Münstertal, Sulzburg, Staufen, Ballrechten-Dottingen 24.02.25

10 617 Lokal-Regional-Genial Hartheim, Heitersheim, Eschbach, Bad Krozingen 24.02.25

10 636 Lokal-Regional-Genial Umkirch, Gottenheim, Bötzingen, Eichstetten, March 24.02.25

10 676 Lokal-Regional-Genial  Badenweiler, Auggen, Schliengen, Neuenburg, Müllheim 24.02.25

*Anzeigenschluss bis 12 Uhr
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Öffnungszeiten
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PRIMO-VERLAGSBÜRO RAPPENECKER  
Im Quellengrund 5   |   79238 Ehrenkirchen
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ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



ACHTUNG ZAHNGOLD
Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck, 
Silberschmuck u. Münzen, Zinn und versilbertes Besteck, 

zahle bar, komme gleich.
Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.


